
 
 
 
 
POLITISCHE GEMEINDE SCHÄNIS    
 
 
Referendumsvorlage 
 
Fakultatives Referendum in Anwendung von Art. 23 und 73 des Gemeindegesetzes (sGS 
151.2) sowie Art. 13 ff. der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Schänis: 
 
Gegenstand 
 
Vereinbarung zwischen den Politischen Gemeinden Amden, Benken, Eschenbach, 
Gommiswald, Kaltbrunn, Rapperswil-Jona, Schänis, Schmerikon, Uznach und Weesen 
betreffend Bevölkerungsschutzorganisation Region Zürichsee-Linth,  
verbunden mit der Aufhebung der Vereinbarung zwischen den Politischen Gemeinden Amden, 
Benken, Gommiswald, Kaltbrunn, Schänis und Weesen betreffend Regionaler Bevölkerungs-
schutz Speer  
 
Vom Gemeinderat Schänis beschlossen am 10. November und 12. Dezember 2025. 
 
Referendumsfrist:   12. Januar bis 20. Februar 2026  
 
Öffentliche Auflage:   Gemeindehaus Schänis (Foyer Erdgeschoss) 
 
     Die Unterlagen können zudem unter der Rubrik "Neuig- 
     keiten" auf unserer Webseite www.schaenis.ch einge- 
     sehen werden. 
 
Quorum für das Zustande- 
kommen eines Referen- 
dumsbegehrens:   276 gültige Unterschriften 
 
Ein allfälliges Referendumsbegehren ist vor Ablauf der Referendumsfrist dem Gemeinderat, 
8718 Schänis, einzureichen. 
 
Schänis, 23. Dezember 2025      GEMEINDERAT SCHÄNIS 
 
 
 
 


